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Genehmigungsverfahren gemäß § 10 Gentechnikgesetz (GenTG) zur 
Errichtung und Betrieb einer gentechnischen Anlage der 
Sicherheitsstufe 2

Antrag

Prüfung auf Vollständigkeit

Stellungnahmen

Beteiligung zuständiger
Fachbehörden

ZKBS1), wenn Arbeiten
nicht vergleichbar

Entscheidung 1) ZKBS: Zentrale Kommission
für die Biologische Sicherheit
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Öffentliche Bekanntmachung der Entscheidung gemäß Gentechnik-
Verfahrensverordnung (GenTVfV)

Genehmigungsbescheid

in zwei örtlichen Tageszeitungen und dem Nds. Ministerialblatt

zwei Wochen Auslegung des Bescheides

1 Monat Klagefrist

Bescheid wird bestandskräftig

Bescheid kann bis zum
Ablauf der Klagefrist schriftlich 

angefordert werden

Klage: aufschiebende
Wirkung


